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Die Industrie- und KWK-Branche sowie die Energie- und Fernwärmewirtschaft können dabei nicht auf 
den Abschluss des parallelen Diskussionsprozesses zur Ausgestaltung des zukünftigen Kapazitäts-
mechanismus warten. Die Branchen werden sich bei der Findung der Rolle der KWK im Kapazitäts-
markt konstruktiv beteiligen. Es ist jedoch bereits heute klar, dass unabhängig von dessen 
Ausgestaltung aufgrund des geplanten operativen Starts des Kapazitätsmechanismus - frühestens im 
Jahr 2028 - eine Lücke entsteht, die geschlossen werden muss.  

Neue KWK-Kraftwerke werden hochflexibel und meist dezentral zur Residuallastdeckung von Strom 
und Wärme im Rahmen des geltenden KWKG investiert und benötigen daher eine unverzügliche 
Verlängerung des Förder- und Investitionsrahmens.  

Projektverzögerungen von für die Wärme- und Energiewende wichtigen Investitionen sowie ein 
Abbau von Kapazitäten im Anlagenbau können wir uns nicht leisten. Durch eine kurzfristige 
Verlängerung des KWKG können sie noch verhindert werden.  

Gerne stehen wir Ihnen für einen weiteren Austausch zur Verlängerung zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Kurzfristiger Novellierungsbedarf: 
Anpassung der zeitlichen Geltung der Inbetriebnahmen der KWK-Anlagen, Wärme- und Kältenetze 
bzw. Wärme- und Kältespeicher bis 31. Dezember 2029 

 

 

Alternativ: 
Falls es kurzfristig gelingt, gemäß § 35 Absatz 19 KWKG Einvernehmen mit der Kommission zu 
erreichen, könnte ggf. auf eine Gesetzesänderung verzichtet werden. 


